
Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission der Evangelisch-

Lutherischen Kirche in Bayern vom 7. Juli 2021 für den 

Geltungsbereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 

 

1. Änderung von § 24 Abs. 4 Kirchliche Dienstvertragsordnung  

(DiVO; RS 650); Arbeitsmarktzulage, wird bis 31.12.2024 verlängert: 

 
§ 1 

 

Die Kirchliche Dienstvertragsordnung in der Neufassung vom 7. Dezember 2007, 

KABl 2008 Nr. 1 Sonderausgabe, berichtigt S. 209, zuletzt geändert durch Beschluss 

vom 28. Oktober 2020, veröffentlicht durch Bek vom 7. Dezember 2020 (KABl 2021 

S. 18), wird wie folgt geändert: 

 

In § 24 Abs. 4 wird die Zahl „2021“ durch die Zahl „2024“ ersetzt. 

 

 

§ 2 Inkrafttreten 

 

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. September 2021 in Kraft. 

 

 
 
2. Die ARR Altersteilzeit (ARR ATZ neu; RS 791/1) wird bis 31.12.2024 

verlängert: 

 

§ 1 

 

Die Arbeitsrechtsregelung über die Altersteilzeitarbeit vom 8. Dezember 2014 (KABl 

2015 S. 12), geändert durch ARK-Beschluss vom 5. Juli 2018, veröffentlicht durch 

Bek vom 10. Juli 2018 (KABl S. 246), wird wie folgt geändert: 

 

§ 12 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 

„(2) Diese Arbeitsrechtsregelung gilt für Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen, die 

bis zum 31. Dezember 2024 die jeweiligen Voraussetzungen erfüllen und deren 

Altersteilzeitverhältnis in der Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2024 

begonnen hat.“ 

 

 

§ 2 Inkrafttreten 

 

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. September 2021 in Kraft. 

 


